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Aktivierung

Das Fallbeispiel „Melanie“

Ein Beispiel aus dem Förderschwerpunkt Lernen

• Was können Sie über das Kind-Umfeld sagen?

• Was können mögliche Ursachen für eine Lernbeeinträchtigung sein?

• Welche Verhaltensweisen, Einstellungen oder Eigenschaften können Sie 
benennen?

• Welche Förderorte/Schullaufbahnen sind denkbar?
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 17)



Was erwartet Sie?

Inhalte

• Was sind Lernschwierigkeiten? 
• Definitionen und Begriffsbestimmungen

• Welche Entwicklungsbereiche müssen berücksichtigt werden?

• Welche Maßnahmen und Unterstützungen gibt es?
• Individuelle Unterstützung / Nachteilsausgleich / Notenschutz

• Reflexion
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Definition / Begriffsbestimmung

Definition: Lernschwierigkeiten / Lernstörung / Lernbeeinträchtigung

„Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten haben in erster Linie 

Probleme beim Lesen- Schreiben- und Rechnen lernen sowie beim Lernen des 

Lernens. […] Lernschwierigkeiten können sowohl durch endogene als auch durch 

exogene Bedingungsfaktoren verursacht werden.“
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Definition / Begriffsbestimmung

Definition: Lernschwierigkeiten / Lernstörung / Lernbeeinträchtigung

„Von Lernschwierigkeiten spricht man im Hinblick auf partielles Versagen bzw. 
vorübergehende Probleme im schulischen Lernen“

„Lernstörungen sind klassifizierbare und diagnostizierbare Einschränkungen in 
schulischen Fertigkeiten, die z.T. aus manifesten Lernschwierigkeiten erwuchsen“

„Lernbeeinträchtigungen umfassen alle leichten und gravierenden 
Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und sonderpädagogischen Förderbedarfe, 
sie systemabhängig, personverankert oder herkunftsbedingt verursacht sind“
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(vgl. Ellinger, 2022, 72ff.)



Definition / Begriffsbestimmung

Definition: Förderschwerpunkt Lernen

Erfolgreiche Lernprozesse vollziehen sich auf der Basis eines intakten Zusammenwirkens der 
Entwicklungsbereiche „Motorik und Wahrnehmung“, „Denken und Lernstrategien“,
„Kommunikation und Sprache“ sowie „Emotionen und Soziales Handeln“.

Lernschwierigkeiten und Lernhemmnisse resultieren meist aus einer komplexen Störung in 
diesem Zusammenspiel, sie sind in ihren Erscheinungsformen entsprechend vielfältig.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im FS Lernen häufig aus erschwerten Lebenssituationen in die Schule eintreten. 
Dabei spielen Traumatisierungen und organische Erschwernisse ebenso eine mögliche Rolle 
wie das Leben in einem prekären, sozioökonomisch benachteiligten Umfeld. Solche 
Belastungen können zu Entwicklungsverzögerungen im kognitiven Bereich beitragen, was zu 
Versagenserlebnissen und zur Resignation führen kann. 
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 18)



Förderschwerpunkt Lernen

Schülerinnen und Schüler mit dem FS Lernen...

• ...stellen die größte Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf dar. 

• ...weichen deutlich von Bezugsnormen (z.B. biologischen, sozialen Alter) ab. 
Die Abweichung ist in mehr als einem Schulfach und länger als die Dauer eines 
Schuljahres.

• ...können eine verzögerte Informationswahrnehmung und –verarbeitung, 
Probleme beim Erkennen und Verstehen von Zusammenhängen, 
Schwierigkeiten im Denken, Rechnen, Schreiben, Lesen, Verstehen oder 
Sprechen haben.
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(vgl. Kiel et al., 2018, S. 8.)



Entwicklungsbereiche

Motorik und Wahrnehmung

Im Kindesalter sind motorische Fähigkeiten und Wahrnehmungsprozesse die 
Grundvoraussetzungen für den Aufbau von Handlungen und auch für die Bildung 
von kognitiven Strukturen.

Die Wechselwirkung und enge Verzahnung von Motorik und Wahrnehmung ist 
grundlegend für erfolgreiches Lernen in allen Lernbereichen. Kinder und 
Jugendliche entdecken und konstruieren sich auch darüber ihre Welt. Ein 
gelingendes Zusammenwirken von Motorik und Wahrnehmung ist die Basis für 
die Handlungsfähigkeit der Schülerin / des Schülers, fördert das Fühlen, Erleben, 
Denken und Lernen und trägt zur Entwicklung der personalen und sozialen 
Identität bei.“
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 20)



Entwicklungsbereiche

Denken und Lernstrategien

Denkleistungen setzen sich aus einer Vielzahl geistiger Vorgänge zusammen, 
welche die Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie kompetentes Handeln 
ermöglichen.

Mit der Entwicklung des Denkens ist die Ausbildung von Lernstrategien eng 
verbunden, um Lernpotenziale zu nutzen und erfolgreich lernen zu können.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 23)



Entwicklungsbereiche

Kommunikation und Sprache

Der Entwicklungsbereich Kommunikation und Sprache legt im Hinblick auf die 
gesellschaftliche und berufliche Eingliederung der Schülerin bzw. des Schülers 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen großes 
Gewicht auf die situationsangemessene sprachliche Handlungskompetenz.

Grundlegende Sprachdimensionen wie auditive Wahrnehmung, Aussprache usw. 
schaffen in Wechselwirkung mit nonverbaler und verbaler Kommunikation die 
Basis für eine gelingende sprachliche Entwicklung und Sozialisation.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 27)



Entwicklungsbereiche

Emotionen und soziales Handeln

Emotionen und Soziales Handeln sind zwei Bereiche, die eng miteinander 
verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen. Die Entwicklung von Kompetenzen 
zum gesellschaftlich akzeptierten und sozial angemessenen Umgang mit eigenen 
und fremden Emotionen führt zum Auf- und Ausbau sozialer Handlungsfähigkeit. 
Dies ist nicht nur wichtig für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft, sondern 
auch für die persönliche und berufliche Integration jeder einzelnen Person 
innerhalb dieser Gesellschaft.

Die intensive Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung entsprechend 
dem individuellen Entwicklungsstand der Schülerin bzw. des Schülers schafft 
Grundvoraussetzungen für schulisches Lernen und trägt dadurch zur 
erfolgreichen gesellschaftlichen Integration bei.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 30)



Maßnahmen / Unterstützung

Lernzieldifferent

• Nur bei Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung

• Individuelle Ziele (Förderplan)
→ Unterricht möglichst am gleichen Lerngegenstand

• Notenaussetzung
→Beschreibende Bewertung statt Noten
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 30)



Maßnahmen / Unterstützung

Lernzieldifferent

• Nur bei Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung

• Individuelle Ziele (Förderplan)
→ Unterricht möglichst am gleichen Lerngegenstand

• Notenaussetzung
→Beschreibende Bewertung statt Noten
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 30)



Maßnahmen / Unterstützung

Lernzielgleich

Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
werden nach den gleichen, jeweils für 
die Klassenstufe und Schulart geltenden 
Lernzielen unterrichtet.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019)



Maßnahmen / Unterstützung

Lernzielgleich

Rechtlich grundgelegt sind diese Maßnahmen im Bay EUG Art 52, Abs. 5 und in 
der BaySchO §32-34.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019)



Individuelle Unterstützung

Definition: Individuelle Unterstützung 

Individuelle Unterstützung gehört zu der breiten Palette der pädagogischen, 
didaktisch-methodischen und schulorganisatorischen Maßnahmen, 
einschließlich der Verwendung technischer Hilfsmittel, die die Schulen bzw. die 
Lehrkräfte zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung in 
Bezug auf schulische Fertigkeiten außerhalb der Leistungsfeststellung, d. h. 
insbesondere im Unterricht einsetzen können. 
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019, S. 4)



Individuelle Unterstützung

Definition: Individuelle Unterstützung

So nimmt z. B. der verstärkte Einsatz von Formen der Visualisierung und 
Verbalisierung auf die besonderen Belange von Schülerinnen und Schülern mit 
Sinnesbeeinträchtigungen Rücksicht. Sie kommen dabei auch anderen 
Schülerinnen und Schülern zugute.

Andere Beispiele der individuellen Unterstützung, wie z. B. ein spezifisches 
technisches Gerät oder individuelle Pausenregelungen, sind ausschließlich auf 
den jungen Menschen mit einer Beeinträchtigung ausgerichtet.

17Andreas.Janka@edu.lmu.de20.12.2023

(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019, S. 4)



Individuelle Unterstützung

Umsetzung: Individuelle Unterstützung

Individuelle Unterstützung wird insbesondere bei Entwicklungsstörungen in 
Bezug auf schulische Fertigkeiten, Behinderungen sowie in allen 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkten und bei chronischer und anderer 
schwerer Erkrankung möglich.
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(Vgl. BaySchO § 32 / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019, S. 4)



Individuelle Unterstützung

Maßnahmen: Individuelle Unterstützung („insbesondere“)

1. besondere Arbeitsmittel zuzulassen oder bereitzustellen
2. geeignete Räumlichkeiten auszuwählen und auszustatten
3. Pausenregelungen individuell für die Betroffenen zu gestalten
4. Hand- und Lautzeichen sowie feste Symbole einzusetzen
5. Arbeitsanweisungen den Betroffenen individuell zu erläutern
6. bei den Hausaufgaben unter Berücksichtigung der schulartspezifischen 

Anforderung zu differenzieren
7. verstärkt Formen der Visualisierung und Verbalisierung zu nutzen

19Andreas.Janka@edu.lmu.de20.12.2023

(Vgl. BaySchO § 32 / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019, S. 4)



Nachteilsausgleich

Definition: Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich ist nicht als Bevorzugung zu sehen, sondern soll 
möglichst gleiche äußere Prüfungsbedingungen für die Erbringung der von 
allen Schülerinnen und Schülern geforderten Leistung sicherstellen.

Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen werden mittels 
Nachteilsausgleich in die Lage versetzt, vergleichbar mit allen anderen ihr 
vorhandenes Leistungsvermögen zu zeigen.

Der Anspruch auf Nachteilsausgleich folgt aus dem verfassungsrechtlich 
verankerten Gebot der Chancengleichheit in Prüfungen.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019, S. 4)



Nachteilsausgleich

Umsetzung: Nachteilsausgleich

Mit dem Nachteilsausgleich wird lediglich die Chancengleichheit hergestellt.

Eine Bemerkung im Zeugnis erfolgt daher nicht.

Nachteilsausgleich im Sinne des Art. 52 Abs. 5 Satz 1 BayEUG muss die für alle 
Prüflinge geltenden wesentlichen Leistungsanforderungen wahren, die sich aus 
den allgemeinen Lernzielen und zu erwerbenden Kompetenzen der jeweils 
besuchten Schulart und Jahrgangsstufe ergeben und ist auf die 
Leistungsfeststellung begrenzt.
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(Vgl. BaySchO § 33 / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019, S. 4)



Nachteilsausgleich

Maßnahmen: Nachteilsausgleich („insbesondere“)

1.   die Arbeitszeit um bis zu ein Viertel, in Ausnahmefällen bis zur Hälfte der 
normalen Arbeitszeit zu verlängern,

2.   methodisch-didaktische Hilfen einschließlich Strukturierungshilfen 
einzusetzen, einzelne schriftliche Aufgabenstellungen zusätzlich 
vorzulesen und die Aufgaben differenziert zu stellen und zu gestalten,

3.   einzelne mündliche durch schriftliche Leistungsfeststellungen und umgekehrt 
zu ersetzen, mündliche Prüfungsteile durch schriftliche Ausarbeitungen zu 
ergänzen sowie mündliche und schriftliche Arbeitsformen individuell zu 
gewichten, sofern keine bestimmte Form der Leistungserhebung und 
Gewichtung in den Schulordnungen vorgegeben ist,
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(Vgl. BaySchO, § 33 Abs. 2)



Nachteilsausgleich

Maßnahmen: Nachteilsausgleich („insbesondere“)

4.   praktische Leistungsnachweise entsprechend der Beeinträchtigung 
auszuwählen,

5.   spezielle Arbeitsmittel zuzulassen,
6.   Leistungsnachweise und Prüfungen in gesonderten Räumen abzuhalten,
7.   zusätzliche Pausen zu gewähren,
8.   größere Exaktheitstoleranz, beispielsweise in Geometrie, beim Schriftbild 

oder in zeichnerischen Aufgabenstellungen, zu gewähren,
9.   in Fällen besonders schwerer Beeinträchtigung eine Schreibkraft zuzulassen,
10. bestimmte Formen der Unterstützung, die der Schülerin oder dem Schüler 

durch eine Begleitperson gewährt werden, zuzulassen.
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(Vgl. BaySchO, § 33 Abs. 2)



Notenschutz

Definition: Notenschutz

Notenschutz bedeutet, dass die Ziffernnote geschützt, d. h. in ihrer Wertigkeit 
erhalten bzw. unberührt bleibt, obgleich eine für die Note allgemein 
erforderliche (Teil-)Leistung nicht erbracht wird und damit von den 
allgemeingültigen, von der Person der Schülerin bzw. des Schülers 
unabhängigen, gleichen Anforderungen abgewichen wird.

Eine Note, die durch die Anwendung von Notenschutz zustande gekommen ist, 
enthält damit nicht mehr die Aussage, dass die Leistung der Schülerin bzw. des 
Schülers den der jeweiligen Note entsprechenden Anforderungen genügt. 
Dennoch bleibt die unter Notenschutz erreichte Note eine vollwertige 
Ziffernnote und ohne Einschränkung Grundlage für das Zeugnis, einen 
Abschluss oder z. B. als Übertrittsnote.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 30)



Notenschutz

Umsetzung: Notenschutz

Maßnahmen des Notenschutzes kommen erst dann infrage, wenn davon 
auszugehen ist, dass Maßnahmen des Nachteilsausgleichs nicht oder nicht allein 
ausreichen, um Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, trotz 
Beeinträchtigung die geforderte oder ggf. eine gleichwertige Leistung zu 
erbringen (vgl. BayEUG Art. 52 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2).

Primär gilt das Ziel, Leistung zu ermöglichen.

Notenschutz ist insofern ultima ratio.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2018, S. 8)



Notenschutz

Umsetzung: Notenschutz

Die Prüflinge erhalten im Sinne der Zeugnisklarheit und -wahrheit eine 
Zeugnisbemerkung, die darauf hinweist, dass die unter Notenschutz erreichte 
Ziffernnote bestimmte Leistungen nicht enthält bzw. unter Abweichung von den 
sonstigen Leistungsvorgaben erreicht wurde.
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(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2018, S. 8)



Notenschutz

Maßnahmen: Notenschutz („abschließend“)

Körperlich-motorischer Beeinträchtigung
• in allen Fächern auf Prüfungsteile, die auf Grund der Beeinträchtigung nicht erbracht werden 

können, und
• an beruflichen Schulen auf die Bewertung der Anschlag- und Schreibgeschwindigkeit zu 

verzichten.

Mutismus und vergleichbarer Sprachbehinderung sowie Autismus mit 
kommunikativer Sprachstörung
• in allen Fächern auf mündliche Leistungen oder Prüfungsteile, die ein Sprechen voraussetzen, 

zu verzichten.
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Notenschutz

Maßnahmen: Notenschutz („abschließend“)

Hörschädigung
• auf mündliche Präsentationen zu verzichten oder diese geringer zu gewichten,
• auf die Bewertung des Diktats sowie der Rechtschreibung und der Grammatik zu verzichten, 

soweit sie bei Leistungsnachweisen Bewertungsgegenstand sind,
• bei Fremdsprachen auf Prüfungen zum Hörverstehen und zur Sprechfertigkeit zu verzichten
• in musischen Fächern auf Prüfungsteile, die ein Hören voraussetzen, zu verzichten.

Sofern Lehrkräfte mit Gebärdensprachkompetenz oder Gebärdensprachdolmetscher einbezogen 
sind

• dass sie bei schriftlichen Arbeiten Aufgabentexte gebärden
• dass die Betroffenen vollständig oder überwiegend mündlichen Beitrag durch Gebärdensprache 

erbringen.
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Notenschutz

Maßnahmen: Notenschutz („abschließend“)

Blindheit oder sonstiger Sehschädigung
• in allen Fächern auf Prüfungsteile, die ein Sehen voraussetzen, zu verzichten.

Lesestörung
• in den Fächern Deutsch, Deutsch als Zweitsprache und in Fremdsprachen auf die Bewertung 

des Vorlesens zu verzichten.

Bei Rechtschreibstörung
• auf die Bewertung der Rechtschreibleistung zu verzichten und
• in den Fremdsprachen mit Ausnahme der Abschlussprüfungen abweichend von den 

Schulordnungen mündliche Leistungen stärker zu gewichten.
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Maßnahmen / Unterstützung

Fazit

Der infrage kommende Personenkreis für Nachteilsausgleich und Notenschutz 
muss eine „lang andauernde erhebliche Beeinträchtigung“ (vgl. Art. 52 Abs. 5 
Satz 1 BayEUG) vorliegen. Ist dies nicht der Fall – z. B. bei vorübergehenden 
Einschränkungen wie Knochenbrüchen – sind die Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich auf einen Nachtermin zu verweisen. 

Lediglich in Ausnahmefällen, die zu einer unbilligen Härte führen würden, kann 
Nachteilsausgleich auch bei vorübergehenden Beeinträchtigungen gewährt 
werden; dies gilt entsprechend auch für den Notenschutz

Nachteilsausgleich und Notenschutz kommen nur beim (lernzielgleichen) 
Unterricht nach den Lehrplänen der allgemeinen Schule in Betracht

30Andreas.Janka@edu.lmu.de20.12.2023

(Vgl. BaySchO § 33-34 / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2019, S. 7)



Maßnahmen / Unterstützung

Fazit

• Während individuelle Unterstützung und Nachteilsausgleich den 
Gleichbehandlungsgrundsatz unberührt lassen, greift der Notenschutz in 
selbigen ein.

• Individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich und Notenschutz dienen dazu, 
Leistung zu ermöglichen. 

31Andreas.Janka@edu.lmu.de20.12.2023

(Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2015, S. 30)



Maßnahmen / Unterstützung
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Haben Sie Fragen?
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Reflexion
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Welche Maßnahmen sind für Melanie 
geeignet?

Wie würden Sie Melanie fördern?



Vertiefung
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Literaturtipp:

• Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst (2015): Inklusion verWIRKLICHen. Inklusion zum 
Nachschlagen. München

• Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst (2019): Individuelle 
Unterstützung.Nachteilsausgleich.Notenschutz. München

• Lehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen. https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/foerderschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/foerderschule


Ausblick
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Nächste Seminarsitzung:

• 11.01.2023

• Verhaltensauffälligkeiten / ASS → ODER: Wünschen Sie sich ein anderes 
Thema!



Literatur
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